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K – Kollektivvertrag 
Text: Patricia Bader 

In der aktuellen Ausgabe des Bildungs-ABC beschäftigen wir uns mit einem zentralen Baustein des 
österreichischen Arbeitsrechts – dem Kollektivvertrag. In den meisten Branchen Österreichs steckt er die 
Rahmenbedingungen von Arbeitsverhältnissen ab.  

Hintergrund 

Der Kollektivvertrag (kurz: KV) ist eine schriftliche Vereinbarung, die zwischen Vertreter*innen der 
Arbeitgeber*innen (Fachverbände bzw. Fachgruppen der Wirtschaftskammerorganisation) und 
Arbeitnehmer*innen (Österreichischer Gewerkschaftsbund und die einzelnen Teilgewerkschaften) 
abgeschlossen wird. Ziel ist es, faire und transparente Rahmenbedingungen für alle Arbeitnehmer*innen in einer 
Branche zu schaffen.1 

In Österreich gibt es über 800 Kollektivverträge, wodurch rund 95 % aller Arbeitnehmer*innen abgedeckt sind. 
Es gibt im Umkehrschluss auch noch Bereiche, die keinen Kollektivvertrag haben, wie z.B. Freizeitbetriebe. 2/3 

Regelungen in Kollektivverträgen 

Zusätzlich zu den gesetzlichen Regelungen legen die unterschiedlichen Kollektivverträge Rechte und Pflichten 
der Arbeitergeber*innen und Arbeitnehmer*innen fest. Da Gesetze hier nur einen allgemeinen Rahmen 
vorgeben, werden viele zentrale Aspekte des Arbeitslebens – wie etwa Arbeitszeitregelungen oder 
Sonderzahlungen – erst durch Kollektivverträge detailliert geregelt.  

Die im Kollektivvertrag festgelegten Rechte und Pflichten gelten direkt und verbindlich für beide Seiten – 
Arbeitgeber*innen und Arbeitnehmer*innen. Arbeitsvertragliche Vereinbarungen, die von den Regelungen des 
Kollektivvertrags abweichen, sind nur dann gültig, wenn sie für Arbeitnehmer*innen entsprechend günstiger 
gestaltet sind. 

In den Kollektivverträgen sind häufig folgende Bereiche geregelt: 

• Arbeitszeitregelungen, z.B. wöchentliche Arbeitszeit, Überstundenregelung, Pausen, Schichtarbeit 
• Mindestlöhne und -gehälter, Zulagen, Gehaltsstufen 
• Sonderzahlungen, z.B. Urlaubs- und Weihnachtsgeld 
• Kündigungsfristen für Arbeitergeber*innen und Arbeitnehmer*innen 
• Sozialleistungen und betriebliche Zusatzleistungen, z.B. Krankenversicherung, Altersvorsorge 
• Sonstiges, z.B. Regelungen zu Reisekosten, Dienstreisen 4/5 

 
1 Kollektivvertrag: https://www.ams.at/arbeitsuchende/topicliste/kollektivvertrag  
2 Kollektivvertrag: Basis-Infos und Grundlagen: https://www.wko.at/entlohnung/kollektivvertrag-info 
3 Mindestlohn in Österreich: https://www.sozialministerium.gv.at/Themen/Arbeit/Arbeitsrecht/Entlohnung/Mindestlohn-in-OE.html  
4 Kollektivvertrag: https://www.ams.at/arbeitsuchende/topicliste/kollektivvertrag  
5 Was regelt der Kollektivvertrag in Österreich?: https://www.karriere.at/c/a/kollektivvertrag  

https://www.ams.at/arbeitsuchende/topicliste/kollektivvertrag
https://www.wko.at/entlohnung/kollektivvertrag-info
https://www.sozialministerium.gv.at/Themen/Arbeit/Arbeitsrecht/Entlohnung/Mindestlohn-in-OE.html
https://www.ams.at/arbeitsuchende/topicliste/kollektivvertrag
https://www.karriere.at/c/a/kollektivvertrag


 

Seite | 2  

Bildungs-ABC | Nr. 05/2025 | Teil 111 
 

  

Welcher Kollektivvertrag für das jeweilige Arbeitsverhältnis gilt, richtet sich nach dem jeweiligen 
Arbeitgeber*innen-Verband, dem der/die Arbeitgeber*in angehört. Ein Beispiel: Eine Marketing-Mitarbeiterin, 
die in einer Baufirma arbeitet, fällt unter den Kollektivvertrag für Angestellte im Baugewerbe und Bauindustrie – 
nicht unter jenen für Werbung und Marktkommunikation. 6 

Verhandlungen und Laufzeit 

In Österreich werden viele Kollektivverträge einmal jährlich neu verhandelt. Es gibt jedoch keine fixe gesetzliche 
Vorgabe für einen bestimmten Rhythmus: In vielen Branchen ist eine jährliche Verhandlung üblich, in einigen 
Branchen werden aber auch Mehrjahresabschlüsse vereinbart, sodass die Verhandlungsintervalle größer sein 
können. 

Ob, wie oft und wann Kollektivvertragsverhandlungen stattfinden, hängt unter anderem ab von: 

• der jeweiligen Branche, 
• der Laufzeit des zuletzt abgeschlossenen Kollektivvertrags, 
• der Bereitschaft und Einigung der Vertreter*innen der Arbeitgeber*innen und Arbeitnehmer*innen, 
• wirtschaftlichen Entwicklungen. 7  

 

Quellen und weitere Infos: 

Der Kollektivvertrag (o.J.): https://www.kollektivvertrag.at/  

Kollektivverträge und Satzungen (2025): 
https://www.sozialministerium.gv.at/Themen/Arbeit/Arbeitsrecht/Entlohnung/Kollektivvertraege.html  

 

 

 

 
6 Kollektivvertrag: Basis-Infos und Grundlagen: https://www.wko.at/entlohnung/kollektivvertrag-info  
7  Kollektivvertragsverhandlungen: Alles, was du dazu wissen musst: 
https://www.gpa.at/themen/kollektivvertragstartseite/kollektivvertrag-  

Möchten Sie weitere Texte unseres Bildungs-ABC lesen? Dann besuchen sie unser Archiv auf: 

www.bic.at 

https://www.kollektivvertrag.at/
https://www.sozialministerium.gv.at/Themen/Arbeit/Arbeitsrecht/Entlohnung/Kollektivvertraege.html
https://www.wko.at/entlohnung/kollektivvertrag-info
https://www.gpa.at/themen/kollektivvertragstartseite/kollektivvertrag-
https://www.bic.at/newsletter_berufsinformation.php
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